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1. Allgemeine Zlele und iwecke 

Die 1 .  Änderung des Bebauungsp!anes Nr. 1181 "An der MarMschule' umfasst das Grund- 
stück im Bnrnündungsbereich der Winterberger Stra8e auf die Senner Straße im Stadtberlrk 
Brackwede. Das GrundstUck ist mit elnem Wohnhaus mit einem Ladenanbau, Garagen und 
den Geb&uden eher ehemaligen Tankstelle, dle nlcht mehr in Betrieb ist, bebaut. Die Zapfsau- 
len und dk Tankstellen6 berdac hung slnd bereits abgebrochen worden. 
trn rechtsverbindlichen Bebauungsplan ist das Grundstkk als allgemeines Wohngebiet mit ei- 
ner zweigeschossigen Bebauung als Höchstgrenze festgesetzt. Bei der Aufstellung des Be- 
bauungsplanes im Jahre 1972 wurden die Ubwbaubarem FlWen entsprechend dem damall- 
gm Bestand, unter Berückslchtlgung des Wohn hauses und der Tankstelle, planungsrechtl ich 
gesichert. 
Zlel dieser Eebauungsplanänderung ist es, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die 
Errichtung eines 4-geschossIger1 Wohn- und ßeschaftstiauses anstelle der ehemaligen Tank- 
stelle sowie eines zusä.tzlichem 3-gwchmslgen Wohnhauses zu schaffen. 

2 Art der baulichen Nutzung 

Der mit dnem Wohnhaus bebaute Teil des Grundstücks an der Senner StraI3e und der Teil im 
unmittelbaren Einrnündungsberetch der Wtnterberger Straße werden als Mischgebiet festge- 
setzt, wobei die irn Mischgebiet atIgemdn zulElsstgen Nutzungen QartmbaubeMebe, Tank- 
stellen und VergnOgungsMen ausgeschlossen sind. Die festgesetzten Nutningen entspre- 
chen dem eines eingeschhkten Mlschgebtetes und somit weitestgehend den vorhandenen 
Nutzungen an der Senner Straße. Die Weiterentwicklung dleser Nutningen Ist Ziel der Bebau- 
ungsplanänderung. 
Der Ausschluss der 0.a. Im Mlschgebiet allgemdn zulässigen Nutzungen wird im einzelnen 
folgendennaI3en begrlfndst: 



- Tankstdlan entsprechend dem heutlgen Standard haben dn erheblich Mheres Verkehr- 
swfkmrneri Im Vergldch mit der ehemals auf dem Grundsäick betriebenen Tankstelle. Die 
UnniWgkeit d l e w  Nutuingsart wird mR der vwkehr l lc~  Situation lm Elnmtlndungsbe- 
mich der Wintertserglw Strase begründet. 

- Ea kann davon au-n werden, dass von VergnUgungsstWm im SInne des 5 4a (3) 
BEiUNVO erhebliche Umblastungen, vor allem wahrend der Nachlmh, ausgehen. Mlt 
RIlckslcht darauf, dass die Umgebung Ubewiegend durch Wohnbebauung i8t, 
wird diese Mutning für den Änderungsbereich ausgeeichlmsan. 

- Wenbaubetrieb werden aufgrund ihres Flac henbedarfes mit RkMcht  auf dle gegebene 
Infrastmktur Whr dne baulluhe Nutzung ausgeschlossen. 

In Anglstchung an dk vorhandene Wohnbebauung an der Winterberger S m  ist der $Ud- 
wedlche TM des Änderungshektws als allgemeines Wohngeblet festgesetzt. 

3. MaB dw bauliohm ktamg, buwelse, überbaubare OnindstücWchm, Qmtahung 
der baullehsn Anlagen und Außenanlagen 

Db Festsetzungen der geplanten Bebauung im hderungsbereich für die Gedmdgkeit, 
Daehneigung und Oberbaubaren GnindsUjcksfiächen schllei3en slch der votlmndenen Bebau- 
ung an der Senner und Wintertwrger Straße an. 
Auf der Uberbaubaren Flache am EinmUndungsMch zwischen Senner und Wintwbwger 
Straße werden durch die planungsrechtiichen Festsetzungen dle V o r a w n g e n  für eln 
drdgeschusslg~ W u d e  mit Flachdach und einem z ~ l i c h w ~  ~~ ais Staffetge- 
schogis (1V. Gescho8s) de Wohn- und Geschäftshaus geschaffen. Die ~geschosslgkeIf ist 
rwhgend festpetzt, um di Mebauli ih beabsichtigte Betonung dw G&udes am Eln- 
milndungsbmich der beiden S ~ ~ g e  sicherrustellm. . 

Durch die F e s w u n g  von First- und TraufMhen, Dachfom und Dmhnelgung, M a t W l e n  fOr 
Außenwand- und Dachf ikh  sowie die GesMung der V-rten und der Fe&eiang von 
m z u p f l M 8 n  Bäumen soll ehe gestabischs finbindung in dls umgebeda Bebauung er- 
reicht werden. 

4. Ausgldchs- und EmatmaBnahmen im Snne des Bundwmturadi- 
Dw zu mdemde Bebauungsplanberelch war bwdts ds allgemeines Wohngebiet ausgewie- 
sen. AuBw einigen Nadelb4umen und Z i m t ~ u c b m  Ist auf dem Gnindstück kein Bewuchs 
voihmden. üa das GnindstUck gr6Rtentells bebaut und versiegelt ist, werden keine Aus- 
gleichs- und ErsakmaBnahmen ertorderllch. 

Aufgpund des ehemaligen T a n k s t e l l e n t b  i8t dder Verdacht auf Sodemreninrelnlgung 
dwch Mfndlpad.ukte gegeben. Aus diesem Grunde erfolgte eine Bodenuntersuchung auf 
Vmnreinlgmgen mlt dem Ergebnis, dass außer geringer Belastung irn 8 m k h  der ehsmali- 
gern ~ u ~ n  keine weiteren Vmnreinigungen dee Bodens festgestellt wurden. 

Die Zbtpf&uh und die Tmkstellenllberdachung sind bedb abgehchen. In diesem Zusam- 
menhang wurden die gering belasteten W e n  entsorgt. Die ab8chließend durchgeführten Un- 
tergrunduntmuchungm traben ergeben, dass keine signifikanten Schadstdbbtungen deei 
Bodens vorliegen. 

Eine Vorabelnsch&ung der EhrMastung des hderungsberelches durch den Kfz-Verkehr 
auf der Senner Strak hat ergebm, dass die Orientierungswerte der DIN 18009 9challhutz 
Im StMtebaum unter EWkks'khttgung der lm Ändsningsberelch festgesetzten NWngsarten 
QMr i t tm wedm.  
Unter Beachtung der Belange des Umweltschutzes gernaß 5 1 Abs. 5 Ziffer 7 BauGB in Ver- 
blndung mtt § 50 des Gesetzes zum Schutz vor sch#dllctien hfhrunrelnlgun~ggn, W b -  
whe, Erschtmmngen und tIhntiihen Vorgängen (E3undeslmml9slonsschutzg~ - BlmSchG) 
in der Fassung vom 14,05.1980 (BGBI. 1 5. 880) gilt es hpem48 RdErl. des Ministm für Stad- 
tentwlckiung, Wohnen und Verkehr vom 21.07.1888 (MBI, NW Mr. 57 vom 28.08.1988, 
S. 1238) bei uberplanungen von M i e t e n  mit Varbeiastung die vorhandene Sltuatlon zu ver- 
bessern und bestehende SchaHlelnwirkungen soweit wie möglich zu verringern W. d t z i i c h  
nk?M nnmnhnn PI i 1mmn 



Mach Maßgabg des O.Q. Erlasses wurde im Zusammenhang mit der m t u n g  dieser B- 
bauurtgspian4lnderung mr städtebaulch sachgerechten Scheallschutrplaung ein vereinfach- - ErtniHtungsvwMrea für Lämlmmsionen angewandt und entsprechend ausgewettet. Der 
Prognose für die Verkhrsbelastung liegt die "Verkehrsuntersuchwig zum geplanten Standort 
des Marktkauf Bau-Hobby-Gartenceniws im Gewerbegebiet Gütwdoher Straße / SUdring in 
Bklefeld Backw&eVdes Iqenieurgruppe IW Aachm vom August 1998 qninde. Dle In die- 
sern Gutachten ermittelten DTV-Werte fUr dle Senner StraRe dnd auf das Jahr 2005 progno- 
snlzi0rt. 

Danach kann für die Senner Straße elne Belastung von 731 0 KW24 h (DTV-Wert) mR einem 
Urw~AntetfTöi 4% kg6nommn werden. 

Aufgrund d h  Voraussetzungen ergeben slch folgende geschme Gesamtbmrtellungspe- 
gel Im Plangebiet: 

FUr den ungünstlgsfen Imissimspunkt im Mischgebiet (MI): MdeyytaErs 
59 dB(A) nachts 

Fllr den ung0nsägsten Imrnissionspunkt im allgemeinen Wohngebiet (WA): 56 d&o 
49 dB(A) nachts 

G m %  Beiblatt zur MN 18005 Teil 1 sind den irn Andeningsbwdch feetgpsetzten Nutzungm 
folgende schalitwhnlschen QimtIenmgswerte für die städkbaulkhe Plmung als Bwttei- 
lung~pegd zuzuordnen: 

60 dßo tags 
50 dB(A) nachts 

FUr allgemeines Wotingebi (WA): 55 dB(A) tags 
45 dB(A) nachts 

Aufgrund der 0.g. Mmpegel werden im Änderungsbrekch des Bebauungsplmes die schall- 
technischen Orhtletungwerte der DIN 18005 vor allem nachts Im Mlschgebiet deutlich 
ilberschritten. 

AUS der sich! des ~ s c h u t x e s  stellt der Anderungsbereitch des Bebauungsplanes I / 81-1 
aufgnind der prognostizierten hohen Verkehrslhbebtung k e i m  optirnden Wohnstandort 
dar. 

Bei der Abwmung der städtebaulichen und Iämschuttrechtltchen Belange sind folgende Ge- 
sichtspunkte zu berücksichtigen: 
- Der Anderungsberdc h Ist durch StraRenverkehrslami vorbelastet. Aküve Umsc hutrmaß- 

nahmen wie Mschutrwäile und -Wände sind ~ n r d i ~ s c h  und aus städtebeiulichen 
Wüoden nicht zu vattretm. 

- Durch die Wmungsplanhderung werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen für 
Nutlungen geschaffen, wle sie In der Umgebung des Ändeningsbweichew bereits vorhan- 
den und durch den Bebauungsplan Nr. I / B1 "An der Marktschub" @mungsrechtltch ge- 
sichert sind. 

- Bauliche WrrnschWwkehningen gemm VDI-Richtlinie 2719 und DIN 4109 werden fest- 
gesetzt, so dass die in den Regelwerken genannten Mittelungspegel flir die lnnenriiume 
eingehalten werden. 

Aufgnind der Vombinschätzung der Verkehrslämbelastung ist davon auszugehen, dass 
Schailschutrfenster der Klasse 3 erforderlich werden. Zur Ausführung der Außenbautdie der 
Gebäude wlrd auf die DIN 4109 verwiesen. 



7. Denkmalschutz und Denkmalp#iege 

Denkmalpflegerfsche Bdange werden durch dle Ändening des Bebauungsplanes zwar nicht 
unmittelbar berührt. 

Da aber In diesem Bereich ein Stedlungsplatz der spAten Bronze- / Mlhen Eisenzeit bekannt 
ist, wlrd eine archäologische Untersuchung in den von Baumaßnahmen und Erdeingriffen be- 
troffenen Flächen erforderlich. 

8. S&uh degi Grundwassers 

Das Plangeblet lllegt im Elnzugsgoblet der Waergew3nnungsfuiiage "Urnpe!nf der Sacjtwer- 
ke Blelefald GmbH ca. 3.500 m in Grundwasserfließrichtu~ oberhalb der Brunnen für die 6f- 
fentlicha T~nkwasserversorgung. 

Für dle zur Zelt betriebene Neuausweisung des Wmserschutzgebietes UBielefeld-Urnmeln" 
durch die Bezirksregierung Detmotd liegt ein Gutachten vom November 1994 vw. Nach die- 
sem Gutachten liegt das Plangebiet Innerhalb der geplanten Cchutuona 111 8 des Wasser- 
schutzgebietes "Bielefeld-Ummetn' . Die endgültige Festlegung der Schutzgebietsgrenzen er- 
folgt im Rahmen des von der Beziksregierung Detmdd noch durchzuführenden Festset- 
zungsverfahrens. 

9. Stadtidimei und Luftreinhattung 

Der Änderungabereich liegt in einer Fl3che mit kiimatkch-lufthygienischen Nachtdlen, die sa- 
nleningsbedürftig Ist. Der Grund hlerftir ist im wesentlichen die Inv~ionshäuf~gkeit und die 
schlechte Belüftung. 

Die aufgrund der Vwkehrsbelastung auf der Senner Stral3e gegebenen Schadstoff-lmmisslo- 
nen sind, besonders unter Berücksichtigung der festgeseizten offenen Bauweise, akzeptabel. 
Durch die Aufgabe der Tankstelle ist eine Verbesserung der Lufblastung zu erwarten. 

t 0. K o s t e n  und kdenordnende Maßnahmen 

Durch die Festsetzungen der Änderung des Bebauungsplanes Nr. I / B1 "An der Marktschuleu 
werden keine Kosten für öffentliche Einrichtungm ausgelöst. Die Erschließung des Ände- 
rungsberelches ist durch die Senner Straße und die Winterberger Straße sowohl verkehmik- 
Blg als auch im Hlnhlick auf 6116 Kanatlsattan bereits vorhanden, 

11. Rächenbilanz und Zahl der Wohneinheiten 

Übersicht über die Flgchen Im Ändeningsbereich: 

ca. 0,165 ha Mischgebiet -MI- 
ca. 0,065 ha Allgemeines Wohngebiet -WA- 

M. 0,23 ha Gesarntgr6Oe des Änderungskelches 

~ber;i& über die rndglichen Wohneinheiten 

Ca.: 2 W€ vorhanden 
Ca: 12 WE geplant 
Ca: 14 WE Summe 

19 *8-2& 
Bielefeld, den 

Beigeordneter 
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Satzung beschlossen worden. 

Diese PlanHndening wird mit dem Text Diese Planiinderung wird mit dem Tmxl und 
Begründung gernils 5 10 (3) 

zu Jedmanns Elnsichl bereftg+ 


